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©  Zur  einfachen  und  schnellen  Umstellung  bei  ei- 
ner  Kehrmaschine  (1)  mit  wenigstens  einer  abnehm- 
baren  Zuführbürste  (7),  die  in  Arbeitsstellung  an 
einem  vorderen  Eckbereich  eines  Gehäuses  (4)  an 
einem  Auslegerarm  (9)  zur  Zuführung  von  Kehrgut 

zu  einer  Kehrwalze  (2)  gelagert  ist,  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  unmittelbar  über  der  Zuführbürste  (7)  ein 
Zahnrad  (11)  angeordnet  ist,  das  in  Arbeitsstellung 
mit  einem  im  Auslegerarm  (9)  gelagerten  Antriebsrit- 
zel  (11a)  dauernd  in  Eingriff  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kehrmaschine  mit 
wenigstens  einer  abnehmbaren  Zuführbürste,  die 
an  einem  vorderen  Eckbereich  eines  Gehäuses  an 
einem  Auslegerarm  zur  Zuführung  von  Kehrgut  zu 
einer  Kehrwalze  gelagert  ist. 

Derartige  Kehrmaschinen  dienen  insbesondere 
zum  Reinigen  von  größeren  Hof-  oder  Hallenflä- 
chen,  wobei  das  Kehrgut  mittels  einer  oder  mehre- 
rer  Kehrwalzen  aufgenommen  wird  und  in  einen 
Fangkorb  befördert  wird.  Hierbei  sind  Arbeitslei- 
stungen  von  mehreren  hundert  Quadratmetern  auf 
kraftschonende  Weise  möglich,  da  die  Kehrmaschi- 
ne  mit  einer  etwa  80  cm  breiten  Kehrwalze  auf 
einfache  Weise  über  die  zu  kehrende  Fläche  ge- 
schoben  wird.  Am  vorderen  Eckbereich  des  Kehr- 
maschinengehäuses,  das  die  Kehrwalze  an  der 
Oberseite  umgibt  und  den  Fangkorb  für  das  Kehr- 
gut  lagert,  sind  eine  oder  zwei  rotierende  Zuführ- 
bürsten  (sog.  Seitenbesen)  vorgesehen,  so  daß  der 
Schmutz  in  dem  Fußleistenbereich  oder  im  Eckbe- 
reich  entlang  Wänden  oder  Randsteinen  ebenfalls 
mit  aufgenommen  wird,  da  diese  rotierenden  Sei- 
tenbürsten  den  Schmutz  zur  Mitte  und  damit  zur 
Kehrwalze  hinfördern.  Diese  Seitenbesen  werden 
dabei  über  einen  Riementrieb  von  der  Kehrwalze 
aus  angetrieben,  so  daß  die  Seitenbesen  einen 
gewissen  Antriebsbedarf  benötigen,  der  bei  derarti- 
gen  Kehrmaschinen  alleine  durch  die  Schiebearbeit 
der  Bedienperson  aufgebracht  werden  muß.  Bei 
Arbeiten  auf  freien  Flächen  sind  jedoch  diese  Sei- 
tenbesen  nicht  unbedingt  erforderlich,  so  daß  diese 
zur  Reduzierung  des  Kraftbedarfes  häufig  abgebaut 
werden. 

Zur  Erleichterung  der  Umbauarbeiten  ist  in 
dem  DE-GM  94  03  678  des  Anmelders  vorgeschla- 
gen  worden,  daß  an  dem  am  vorderen  Eckbereich 
des  Gehäuses  vorgesehenen  Auslegerarm  eine  ab- 
nehmbare  Endkappe  gelagert  ist.  Hierdurch  kann 
die  Zuführbürste  einfach  abgenommen  werden, 
wodurch  sich  die  Auskraglänge  des  Auslegerarmes 
erheblich  reduziert  und  somit  die  Kehrmaschine  in 
einem  Transportkarton  mit  kleinerer  Grundfläche 
verpackt  werden  kann. 

Dies  erfordert  jedoch  insbesondere  wegen  des 
Antriebsriemens  noch  einen  gewissen  Arbeitsauf- 
wand  bei  dem  Abbau  des  Seitenbesens  und  bei 
der  dann  wiederum  erforderlichen  Montage,  da  bei 
unsachgemäßer  Montage  des  Riementriebes  der 
Antriebsriemen  der  Zuführbürste  abspringen  kann 
oder  bei  falschem  Auflegen  die  Zuführbürste  eine 
verkehrte  Drehrichtung  aufweisen  kann.  Dies  gilt 
auch  für  die  Erstmontage  der  Seitenbesen  durch 
den  Käufer,  da  diese  Seitenbesen  für  ein  möglichst 
kompaktes  Transportvolumen  bei  der  Auslieferung 
abgebaut  sind.  Diese  Erstmontage  kann  sich  be- 
sonders  umständlich  gestalten,  da  der  Kunde  mit 
der  Kehrmaschine  noch  nicht  vertraut  ist.  Dieser 
Nachteil  gilt  auch  für  die  Kehrmaschine  gemäß  der 

DE-A-42  1  1  789,  bei  der  ein  relativ  langer  Antriebs- 
riemen  bis  zu  der  Antriebswelle  der  Zuführbürste 
verläuft,  so  daß  bei  einem  An-  bzw.  Abbau  der 
Zuführbürste  der  Antriebsriemen  ebenfalls  erneut 

5  aufgelegt  bzw.  abgenommen  werden  müßte.  Neben 
dem  zusätzlichen  Arbeitsaufwand  ist  dabei  die  Ge- 
fahr  der  falschen  Drehrichtung  gegeben. 

Demzufolge  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Kehrmaschine  zu  schaffen,  die  eine 

io  rasche  Umstellmöglichkeit  zwischen  einer  Betriebs- 
stellung  und  einer  Nicht-Betriebsstellung  der  Zu- 
führbürste  auf  besonders  einfache  und  sichere 
Weise  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  mit  einer  Kehrma- 
75  schine  gemäß  den  Merkmalen  des  Anspruches  1. 

Durch  die  Anordnung  eines  flachen  Zahnrades 
unmittelbar  über  der  Zuführbürste,  das  in  Arbeits- 
stellung  mit  einem  im  Auslegerarm  gelagerten  An- 
triebsritzel  kämmt,  erfolgt  die  Ankuppelung  der  ab- 

20  nehmbaren  Zuführbürste  bei  der  Montage  problem- 
los  und  einfach,  da  kein  Antriebsriemen  mehr  um- 
oder  aufgelegt  werden  muß,  sondern  einfach  mit 
der  Aufsteckbewegung  der  Zuführbürste  deren 
Zahnrad  in  Eingriff  mit  dem  Antriebsritzel  geht. 

25  Hierdurch  wird  ein  Abspringen  des  Antriebsriemens 
aufgrund  unsachgemäßen  Auflegens  verhindert. 
Zudem  wird  sichergestellt,  daß  die  jeweils  zutref- 
fende  Drehrichtung  der  Zuführbürste  eingehalten 
wird,  da  aufgrund  des  Zahnradgetriebes  keine  Ver- 

30  wechslungsmöglichkeit  beim  Verschränken  des 
Antriebsriemens  besteht.  Insgesamt  wird  somit  die 
Montage  und  Abnahme  der  Zuführbürste  wesent- 
lich  erleichtert. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  ist  das  Antriebs- 
35  ritzel  an  dem  Achsenlagergehäuse  für  die  Bürste- 

nachse  der  Zuführbürste  gelagert,  so  daß  vom  Her- 
stellungsaufwand  kein  Mehraufwand  erforderlich  ist. 
Durch  die  bevorzugte  Ausbildung  des  Antriebsrit- 
zels  mit  einer  gegenüber  der  Bauhöhe  des  Zahnra- 

40  des  größeren  axialen  Länge  wird  im  Zusammen- 
hang  mit  der  höhenverstellbaren  Bürstenachse  er- 
reicht,  daß  auch  bei  größerem  Höhenverstellhub 
der  Zuführbürste  immer  konstante  Eingriffbedin- 
gungen  und  damit  ein  sicherer  Antrieb  gegeben  ist, 

45  da  der  Antriebsriemen  und  das  Antriebsritzel  selbst 
bei  abgenommener  Zuführbürste  als  Baueinheit  im 
Auslegerarm  der  Kehrmaschine  verbleibt. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  sind  Ge- 
genstand  der  abhängigen  Ansprüche. 

50  Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  an- 
hand  der  Zeichnungen  näher  erläutert  und  be- 
schrieben.  Hierin  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  der 
Kehrmaschine  in  Arbeitsstellung; 

55  Fig.  2  eine  vergrößerte  Schnittdarstellung 
des  vorderen  Eckbereiches  der  Kehr- 
maschine  gemäß  Fig.  1;  und 

Fig.  3  eine  Unteransicht  des  vorderen  Eck- 
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bereichs  der  Kehrmaschine  gemäß 
Pfeil  X  in  Fig.  2. 

In  Fig.  1  ist  eine  Kehrnaschine  1  dargestellt, 
die  wenigstens  eine  Kehrwalze  2  aufweist,  die  das 
auf  dem  Boden  liegende  Kehrgut  aufnimmt  und  im 
Überwurf  prinzip  in  einen  Fangkorb  3  fördert.  Der 
Fangkorb  ist  hier  mittels  eines  Fangkorbrahmens 
3a  an  einem  die  Kehrwalze  2  zumindest  teilweise 
umgebenden  Gehäuse  4  gelagert.  An  dem  Gehäu- 
se  4  bzw.  dem  Fangkorbrahmen  3a  ist  ein  unter 
etwa  30  °  schräg  nach  oben  verlaufender  Griffbügel 
5  zum  Schieben  der  Kehrmaschine  befestigt.  Etwa 
bei  einem  Drittel  der  Länge  des  Griffbügels  5  sind 
zwei  seitliche  Schwenklager  6  vorgesehen,  die  zur 
Neigungsverstellung  des  Griffbügels  5  dienen.  Am 
vorderen,  seitlichen  Eckbereich  des  Gehäuses  4 
sind  eine  oder  zwei  Zuführbürsten  7  vorgesehen, 
die  das  Kehrgut  in  seitlicher  Richtung  zusammen- 
fassen  und  der  Kehrwalze  2  zuführen.  Die 
Kehrwalze(n)  ist/sind  dabei  über  seitlich  am  Gehäu- 
se  4  angeordnete  Räder  8  abgestützt  und  zugleich 
angetrieben. 

In  Fig.  2  ist  der  vordere  Eckbereich  mit  der 
Zuführbürste  7  vergrößert  im  Längsschnitt  darge- 
stellt,  wobei  die  Zuführbürste  7  mittels  eines  vom 
Gehäuse  4  auskragenden  Auslegerarmes  9  abge- 
stützt  ist.  Die  Zuführbürste  7  weist  eine  aufrechte 
Bürstenachse  10  auf,  die  in  Höhenrichtung  ver- 
schiebbar  gelagert  ist.  Dies  erfolgt  hier  mittels  ei- 
nes  Achsenlagergehäuses  13,  in  dem  die  Bürste- 
nachse  10  mit  Spielpassung  eingepaßt  ist  und  so- 
mit  in  aufrechter  Richtung  verschiebbar  ist.  Mittels 
einer  innerhalb  des  Achsenlagergehäuses  13  ange- 
ordneten  Druckfeder  14  wird  der  Bürstenkörper  der 
Zuführbürste  7  in  der  Außerbetriebsstellung  von 
der  Bodenfläche  vollständig  oder  zumindest  größt- 
enteils  abgehoben.  In  der  tieferen,  gestrichelt  ge- 
zeichneten  Arbeitsstellung  ragt  hingegen  die  Bür- 
stenachse  10  erheblich  aus  dem  plattenförmigen 
Achsenlagergehäuse  13  nach  unten  heraus,  so  daß 
die  Zuführbürste  7  mit  gewissem  Druck  auf  der 
Bodenfläche  nahezu  vollständig  aufliegt. 

Die  Zuführbürste  7  weist  erfindungsgemäß 
über  dem  Bürstenkörper  ein  Zahnrad  11  auf,  das 
mit  einem  in  dem  Auslegerarm  9  gelagerten  An- 
triebsritzel  11a  kämmt,  um  mittels  eines  von  dem 
Antrieb  der  Kehrwalze  2  abgeleiteten  Riemens  12 
die  Zuführbürste  7  anzutreiben.  Das  Zahnrad  11  ist 
achsgleich  mit  der  Zuführbürste  7  an  der  Bürste- 
nachse  10  befestigt,  wobei  das  Zahnrad  11  auch 
einstückig  mit  dem  Halterungskörper  für  die  Bor- 
sten  der  Zuführbürste  7  ausgebildet  sein  kann.  Das 
mit  dem  Zahnrad  11  in  der  hier  dargestellten  Ar- 
beitsstellung  kämmende  Antriebsritzel  11a  ist  mit- 
tels  eines  Achsbolzens  11c  an  dem  Achsenlager- 
gehäuse  13  für  die  Bürstenachse  10  der  Zuführ- 
bürste  7  gelagert.  Das  Achsenlagergehäuse  13 
kann  hierbei  bevorzugt  als  Spritzgußteil  ausgebildet 

sein  und  an  der  Unterseite  des  Auslegerarmes  9 
mittels  mehrerer  Buchsen  13a  (vgl.  auch  Fig.  3) 
lösbar  befestigt  sein.  Über  dem  Antriebsritzel  11a 
ist  bevorzugt  einstückig  mit  diesem  wiederum  als 

5  Spritzgußteil  eine  achsgleiche  Riemenscheibe  11b 
vorgesehen,  um  die  im  Herstellungsbetrieb  der  von 
dem  Antrieb  der  Kehrwalze  2  angeleitete  Riemen 
12  herumgelegt  und  somit  vormontiert  wird.  Dieser 
Riemen  12  wird  von  einer  Antriebsscheibe  12a 

io  angetrieben,  die  ihrerseits  von  einem  mit  einem  der 
seitlichen  Räder  8  zusammenwirkenden  Antriebs- 
rad  8a  (vgl.  auch  Fig.  3)  angetrieben  wird.  Es  sei 
jedoch  darauf  hingewiesen,  daß  anstatt  des  Rie- 
mens  12  eine  andere  Antriebsart  (wie  z.  B.  ein 

15  Band-  oder  auch  Kettenantrieb)  für  das  Antriebsrit- 
zel  11a  gewählt  werden  kann. 

Unter  weiterer  Bezugnahme  auf  Fig.  2  wird  nun 
ein  weiteres  Element  der  Kehrmaschine  1  bzw. 
dessen  Zuführbürsten-Verstellung  beschrieben.  Um 

20  die  Zuführbürste  7  in  einer  der  beiden  Stellungen, 
nämlich  der  höheren  Entlastungsstellung  oder  in 
der  tieferen  Arbeitsstellung  zu  fixieren,  ist  eine  in 
Fig.  2  nur  schematisch  durch  Schraffur  angedeute- 
te  Arretiervorrichtung  15  vorgesehen,  die  die  Bür- 

25  stenachse  10  in  der  jeweiligen  Stellung  fixiert  und 
klemmt.  In  der  hier  gezeigten  Ausführung  ist  die 
Arretiervorrichtung  15  durch  einen  die  Bürstenach- 
se  10  U-förmig  umgreifenden  Hebel  oder  Bügel 
gebildet,  der  von  einer  Feder  vorgespannt  ist.  Hier- 

30  durch  wird  die  Bürstenachse  10  in  ihrer  Höhenpo- 
sition  fixiert.  Wenn  nun  die  Arretiervorrichtung  15 
beispielsweise  mit  dem  Fuß  heruntergedrückt  wird, 
wird  die  Klemmung  aufgehoben,  so  daß  sich  die 
Bürstenachse  10  innerhalb  des  umgreifenden  He- 

35  bels  im  Achsenlagergehäuse  13  in  Höhenrichtung 
frei  bewegen  kann.  Aufgrund  der  Beaufschlagung 
mittels  der  Druckfeder  14  wird  somit  die  Zuführbür- 
ste  7  nach  oben  gedrückt,  um  somit  die  höhere 
Entlastungsstellung  gemäß  Fig.  2  zu  erreichen,  wo- 

40  bei  sich  der  Zahnkranz  des  Zahnrades  1  1  in  Axial- 
richtung  in  der  Verzahnung  des  Antriebsritzels  11a 
ebenfalls  nach  oben  bewegt,  jedoch  weiterhin  im 
Verzahnungseingriff  bleibt. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  ist  an  dem  obe- 
45  ren  Ende  der  Bürstenachse  10  ein  halbkugelförmi- 

ger  Druckknopf  19  vorgesehen,  auf  den  ebenfalls 
mit  dem  Fuß  gedrückt  werden  kann,  um  so  die 
Zuführwalze  7  von  der  höheren  Entlastungsstellung 
gemäß  Fig.  2  in  die  tiefere  Arbeitsstellung  nach 

50  unten  zu  verschieben.  Es  sei  darauf  hingewiesen, 
daß  bei  dieser  Verschiebebewegung  von  oben 
nach  unten  die  Arretiervorrichtung  15  nicht  selbst- 
hemmend  ist,  sondern  die  Verschiebebewegung 
der  Bürstenachse  10  nach  unten  ermöglicht.  Auch 

55  hierbei  gleitet  die  Verzahnung  des  Zahnrades  11 
unter  Beibehaltung  des  Verzahnungseingriffes  ent- 
lang  dem  Antriebsritzel  11a.  Wird  jedoch  der  Druck 
auf  den  Druckknopf  19  beendet,  so  wird  die  Bür- 

3 
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stenachse  10  aufgrund  der  Vorspannung  der 
Druckfeder  14  minimal  nach  oben  verschoben,  so 
daß  dann  wiederum  die  Arretiervorrichtung  15  unter 
Vorspannung  und  Klemmung  betätigt  wird  und 
"einrastet",  um  somit  die  Zuführbürste  7  in  der 
Arbeitsposition  zu  halten. 

Die  jeweilige  Höhenlage  der  Arbeitsposition 
läßt  sich  mit  einem  in  Fig.  2  dargestellten  Höhen- 
anschlag  20  einstellen,  der  hier  aus  einem  im  Aus- 
legerarm  9  gelagerten  Drehknopf  22  gebildet  ist, 
der  am  Außenumfang  treppenförmige  Stufen  21 
aufweist.  In  der  hier  gezeichneten  Stellung  läßt  sich 
die  Zuführbürste  7  unter  Druckausübung  auf  den 
Druckknopf  19  nur  so  weit  nach  unten  verstellen 
bis  die  Unterseite  des  Druckknopfes  19  an  der  hier 
linken  Stufe  21  anstößt.  Wenn  jedoch  die  Zuführ- 
bürste  7  zunehmend  verschleißt,  kann  durch  Dre- 
hung  des  Drehknopfes  22  die  hier  rechte  Stufe  21 
oder  eine  Zwischenstufe  in  Übereinstimmung  mit 
der  hier  rechten  unteren  Kante  des  Druckknopfes 
19  gebracht  werden,  so  daß  sich  die  Bürstenachse 
10  weiter  nach  unten  verstellen  läßt.  Es  sei  darauf 
hingewiesen,  daß  hierbei  das  Zahnrad  11  mit  dem 
Antriebsritzel  11a  in  Eingriff  bleibt,  da  letzteres  eine 
dem  Verstellhub  wenigstens  entsprechende  Bauhö- 
he  (Axiallänge)  besitzt.  Neben  der  Nachstellung  bei 
Bürstenverschleiß  läßt  sich  mit  diesem  Höhenan- 
schlag  20  auch  die  Auflagekraft  und  damit  die 
Kehrintensität  der  Seitenbesen  einstellen. 

In  Fig.  3  ist  eine  Unteransicht  auf  den  Ausle- 
gerarm  9  entlang  der  Schnittebene  X  in  Fig.  2 
dargestellt.  Die  übrigen  Bezugszeichen  entspre- 
chen  den  vorstehend  beschriebenen  Bauteilen.  Von 
besonderer  Bedeutung  ist  die  Ausführung  des  End- 
bereiches  des  Auslegerarmes  9,  nämlich  in  Form 
einer  gesonderten,  aufschiebbaren  Endkappe  30 
(vgl.  auch  Fig.  1  und  2),  die  das  Achsenlagerge- 
häuse  13,  die  Bürstenachse  10,  die  Arretiervorrich- 
tung  15  und  die  ihr  zugeordneten  Bauteile  umgibt. 
Nach  Abnehmen  (in  Richtung  in  die  Zeichenebene 
hinein)  der  Endkappe  30  entlang  von  seitlichen, 
rechtwinklig  verlaufenden  Schiebeführungen  31  läßt 
sich  somit  die  gesamte  Baueinheit  der  Zuführwalze 
7  mit  ihrer  Achse  10  zusammen  mit  dem  Zahnrad 
11  durch  einen  seitlichen  Schlitz  23  in  dem  platten- 
förmigen  Achsenlagergehäuse  13  von  dem  Ausle- 
gerarm  9  abnehmen,  wobei  der  Riemen  12  auf 
dem  Antriebsritzel  11a  mit  integrierter  Riemen- 
scheibe  11b  verbleibt.  Durch  diese  Abnahmemög- 
lichkeit  der  Endkappe  30  zusammen  mit  den  Bau- 
teilen  der  Zuführbürste  7  ergibt  sich  für  den  Trans- 
port,  insbesondere  bei  der  Erstauslieferung,  ein 
erheblich  reduzierter  Platzbedarf,  so  daß  auch  für 
Kehrmaschinen  mit  relativ  breiten  Kehrwalzen  2 
und  dementsprechend  seitlich  auskragenden  Zu- 
führbürsten  7,  insbesondere  in  der  Ausführung  mit 
zwei  Zuführbürsten  7  an  dem  rechten  und  dem 
linken  vorderen  Eckbereich  der  Kehrmaschine  1 

noch  relativ  kleine,  kompakte  Verpackungskartons 
verwendet  werden  können.  Die  Montage  erfolgt 
dabei  durch  das  Zahnradgetriebe  11  /11a  und  den 
verbleibenden  (d.  h.  nicht  mehr  bei  jeder  Abnahme 

5  der  Zuführbürste  7  aufzulegenden)  Riemen  12  in 
einfacher,  schneller  und  sicherer  Weise.  Es  sei 
darauf  hingewiesen,  daß  die  Bürstenachse  10  an- 
statt  durch  den  seitlichen  Schlitz  23  auch  von  un- 
ten  her  in  den  Auslegerarm  9  eingesteckt  bzw. 

io  durch  Nachuntenziehen  abgenommen  werden 
kann. 

Patentansprüche 

15  1.  Kehrmaschine  (1)  mit  wenigstens  einer  ab- 
nehmbaren  Zuführbürste  (7),  die  in  Arbeitsstel- 
lung  an  einem  vorderen  Eckbereich  eines  Ge- 
häuses  (4)  an  einem  Auslegerarm  (9)  zur  Zu- 
führung  von  Kehrgut  zu  einer  Kehrwalze  (2) 

20  gelagert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
unmittelbar  über  der  Zuführbürste  (7)  ein 
Zahnrad  (11)  angeordnet  ist,  das  in  Arbeitsstel- 
lung  mit  einem  im  Auslegerarm  (9)  gelagerten 
Antriebsritzel  (11a)  dauernd  in  Eingriff  ist. 

25 
2.  Kehrmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Antriebsritzel  (11a)  an 
einem  Achsenlagergehäuse  (13)  für  eine  Bür- 
stenachse  (10)  der  Zuführbürste  (7)  gelagert 

30  ist. 

3.  Kehrmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Achsenlagergehäuse 
(13)  an  dem  Auslegerarm  (9)  lösbar  befestigt 

35  ist. 

4.  Kehrmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Höhen- 
anschlag  (20)  zur  Begrenzung  der  Verschiebe- 

40  bewegung  der  Bürstenachse  (10)  und  Höhen- 
justierung  der  Zuführbürste  (7)  vorgesehen  ist. 

5.  Kehrmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Höhenanschlag  (20) 

45  durch  einen  Drehknopf  (22)  gebildet  ist,  der  an 
seinem  Umfang  mehrere  treppenförmige  Stu- 
fen  (21)  aufweist. 

6.  Kehrmaschine  insbesondere  nach  Anspruch  1, 
50  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Ausle- 

gerarm  (9)  eine  abnehmbare  Endkappe  (30) 
angeordnet  ist. 

7.  Kehrmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  daß  die  Endkappe  (30)  mittels 

einer  Schiebeführung  (31)  auf  den  Auflegerarm 
(9)  aufsteckbar  ist. 

4 
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8.  Kehrmaschine  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Achsenlager- 
gehäuse  (13)  am  vorderen  Ende  des  Ausleger- 
armes  (9)  angeordnet  ist  und  bei  abgenomme- 
ner  Endkappe  (30)  die  Bürstenachse  (10)  5 
durch  einen  seitlichen  Schlitz  (23)  heraus- 
nehmbar  ist. 

9.  Kehrmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  An-  10 
triebsritzel  (11a)  eine  achsgleiche  Riemen- 
scheibe  (11b)  für  einen  vom  Antrieb  der  Kehr- 
walze  (2)  abgeleiteten  Riemen  (12)  aufweist 
und  das  Antriebsritzel  (11a)  und  die  Riemen- 
scheibe  (11b)  vorzugsweise  einstückig  ausge-  75 
bildet  sind. 

10.  Kehrmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  An- 
triebsritzel  (11a)  eine  wenigstens  dem  Höhen-  20 
verstellhub  der  Zuführbürste  (7)  entsprechende 
axiale  Länge  aufweist. 

25 
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